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Stel I u n g nah me des Refe rates S ied I u n gswasse rwirtschaft des Th ü rin ger La n -
desamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz zum Abwasserbeseitigungs-
konzept (ABK) der

Gemeinde Büchel, c/o Venrvaltungsgemeinschaft Kindelbrück, Puschkinplatz 1,
99638 Kindelbrück

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß $ 48 Thüringer Wassergesetz (ThürWG) sind Sie als Abwasserbeseiti-
gungspflichtiger gemäß $ 47 Thür WG verpflichtet in einem Abwasserbeseitigungs-
konzept (ABK) schriftlich darzulegen, wie das in lhrem Siedlungsgebiet anfallende
Abwasser beseitigt werden soll. Das ABK ist regelmäßig in Abständen von sechs
Jahren fortzuschreiben.

lm jeweiligen Aufstellungsprozess sind betroffene Behörden zu beteiligen. Die Stel-
lungnahmen der betroffenen Behörden sind dem ABK beizufügen.

Das von lhnen im Rahmen der Fortschreibungsverpflichtung flrr lhren Zuständig-
keitsbereich erarbeitete ABK wurde in diesem Sinn neben der wasserrechtlich zu-
ständigen unteren Wasserbehörde auch dem Referat Siedlungswasserwirtschaft
der Abteilung Wasserwirtschaft im Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und
Naturschutz (TLUBN) vorgelegt.

Die Belange des TLUBN begrenzen sich dabei auf die Prüfung, ob die Gewässer-
qualität in ausreichendem Maße berücksichtigt wurden.
Die Prüfung erfolgte daher vorrangig auf die Einhaltung der Vorgaben zur Umset-
zung der EU-Wasserrahmenrichtlinie bzw. des Thüringer Landesprogramms für
Gewässerschutz.

Zunächst war zu prüfen, ob die bisherigen Anforderungen aus den sogenannten
ersten und zweiten Bewirtschaftungszeiträumen (2009 bis2021) bereits vollständig
erfüllt wurden. lst dies nicht der Fall, sind diese spätestens im kommenden dritten
Bewirtschaftungszeitraum bis Ende 2027 zu erfüllen.

ln lhrem Entsorgungsgebiet stellt sich die Situation hier wie folgt dar:

lnformationen zum Ungang mit lhren Daten im TLUBN und zu lhren Rechten nach der EU-DSGVO
finden Sie im lnternet auf der Seite https://www.tlubn.thueringen.de/datenschutz

Unser Zeichen:
(bitte bei Antwort angeben)
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lm zweiten Bewirtschaftungszeitraum wurden alle vorgegebenen Maßnahmen im Entsorgungsgebiet des

Aufgabenträgers abgeschlossen.

Als weiterer Schritt wat zu prüfen, ob die für den dritten Bewirtschaftungszeitraum erforderlichen Maßnah-

men zur Umsetzung der EU-WRRL (2021 bis zum Jahr 2027) in lhrem ABK ausreichend Berücksichtigung

fanden.

Mit Schreiben vom 31.03.2020 wurden den Aufgabenträgern die erforderlichen Maßnahmen im Bereich der

Abwasserentsorgu ng benannt.

iteren Maßnahmen für den dritten Bewirtschaftungszeit-
raum benannt.

Gemäß dem vorliegenden ABK wurden alle Maßnahmen, die zur Errichtung und Umsetzung einer ord-
nungsgemäßen Abwasserbeseitigung notwendig waren, vollständig umgesetzt.

Für ihr Entsorgungsgebiet wurden keine we

zelnen H zur Ortsklära Büchel

Endergebnis der Prüfung

Das vorliegende Abwasserbeseitigungskonzept und genügt im Ergebnis der Prüfung den Anforderungen

an eine Verbesserung der Gewässergüte im Sinne der EU-Wasserrahmenrichtlinie und Oberflächenge-

wässerverordnung.

Mit freundlichen Grttßen
lm Auftrag

)
Frederik Ahrens

1) Gemeinde Büchel

2) Kopie R42

Seite 2 von 2


